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► Nr.  VO/2018/06501
öffentlich

Lübeck, 24.09.2018

Bearbeitung: Maik Schneider-Wendt (E-Mail: maik.schneider-wendt@luebeck.de Telefon: 122-
3912)

Empfehlung des Ausschusses für Umwelt, Sicherheit und Ordnung 
und Polizeibeirat zur Vorlage VO/2018/06248 "4. Regionaler Nahver-
kehrsplan der Hansestadt Lübeck (4. RNVP)"

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Ausschuss für Umwelt, Sicherheit und Ordnung und Polizeibeirat hat sich in seiner Sit-
zung am 18. September 2018 mit der Vorlage VO/2018/06248 befasst und empfiehlt bei 
13-Jastimmen, 1-Neinstimmen und 0-Stimmenthaltungen mehrheitlich, der Vorlage in der 
geänderten Fassung des Bauausschusses zuzustimmen.

Auszug Niederschrift USO 18.09.208:

zu 7.3 4. Regionaler Nahverkehrsplan der Hansestadt Lübeck (4. RNVP)
Vorlage: VO/2018/06248

Beschlussvorschlag:

1. Der 4. RNVP der Hansestadt Lübeck (2019-2023) in der Fassung vom 02.08.2018, 
einschließlich des Realisierungs- und Finanzierungskonzeptes für das Jahr 2019 wird 
beschlossen. 

2. Die Bürgerschaft bekräftigt und erneuert ihre bereits z. B. im Klimaschutzkonzept und 
Lärmaktionsplan beschlossenen Ziele und Maßnahmen zur Reduzierung von Lärm 
und von Treibhausgasen in der Hansestadt Lübeck (Umweltziele).

3. Der Bürgermeister wird beauftragt, sich im Rahmen der geplanten Direktvergabe für 
eine kontinuierliche Weiterentwickelung der Standards im Öffentlichen Personennah-
verkehr (ÖPNV) in der Hansestadt Lübeck einzusetzen. Hierzu hat sich das Ver-
kehrsunternehmen aktiv in die Weiterentwicklung einzubringen.

Frau Drochner erläutert die Vorlage und geht auf die Fragen der AM Martens, Friedrichsen, 
Röttger und Müller näher ein. 

Herr Dr. Lengen macht darauf aufmerksam, dass der Bauausschuss empfohlen habe, die 
Vorlage in geänderter Fassung zu beschließen.
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Frau Drochner verliest die Änderung aus dem Bauausschuss:

In der Einleitung zum 4. RNVP wird der Absatz 

„Grundlage für die geplante Direktvergabe ………“ 
am Ende um folgenden Satz ergänzt: 

„Die Hansestadt Lübeck erklärt in diesem Zusammenhang ihre ausdrückliche Absicht, dass 
alle Verkehrsunternehmen, die als Inhaber einer oder mehrerer Linienkonzessionen oder als 
Unterauftragnehmer im Wirkungsbereich der Hansestadt Lübeck tätig werden, ausnahmslos 
alle einschlägigen Regelungen wie etwa Mindestlohnregelungen, Vorgaben zur Tariftreue 
konsequent einhalten. Die Hansestadt Lübeck wird im Rahmen der beabsichtigten Direktver-
gabe alle erforderlichen Maßnahmen treffen, um eine Schlechterstellung von Mitarbeitern 
des eigenen Unternehmens abzuwenden.“

Frau Mählenhoff beantragt, der Bürgerschaft zu empfehlen, die Vorlage in der geänderten 
Fassung des Bauausschusses zu beschließen.

Der Ausschuss empfiehlt bei 13-Jastimmen, 1-Neinstimmen und 0-Stimmenthaltungen mehrheitlich, 
der Vorlage in der geänderten Fassung des Bauausschusses zuzustimmen.

gez.

Silke Mählenhoff

(Vorsitzende)

gef.

Maik Schneider-Wendt

(Geschäftsführung)
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